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Allgemeines 
 

(1) Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 07/2012 hat das 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) die Fort-

schreibung der Richtlinie für Entwurf und Ausbildung von Brückenbauwerken an 

Kreuzungen zwischen Strecken einer Eisenbahn des Bundes und Bundesfern-

straßen, Stand 07/2012 bekannt gegeben. 

 

(2) Die im Rahmen der Fortschreibung der Richtlinie vorgenommenen Änderungen 

sind im ARS Nr. 07/2012 dokumentiert. 
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(3) Zwischenzeitlich hat das BMVBS darauf hingewiesen, dass die in der Richtlinie 

unter Ziffer 2.2 im Abschnitt (10), zweiter Spiegelstrich dargestellte Regelung „Auf 
Schutzerdungen darf verzichtet werden, wenn der senkrechte Abstand zwischen 
Bauwerksunterkante und unter Spannung stehenden Oberleitungsanlagen 8,00 m 
und größer ist“ nicht anzuwenden ist. Stattdessen ist die Regelung dieses zweiten 

Spiegelstriches im Abschnitt (10) der Richtlinie wie folgt anzuwenden: 

 

Auf Schutzerdungsanlagen darf verzichtet werden, wenn der senkrechte Abstand 
zwischen Bauwerksunterkante und der Schienenoberkante 8,00 m und größer ist 
und wenn die Pfeiler oder Widerlager der Straßenbrücke von der Gleismitte grö-
ßer 20 m entfernt sind und die Brückenlänge von Gleismitte aus jeweils zur Seite 
kleiner 60 m ist. 

 

(4) Das ARS Nr. 07/2012 ersetzt das ARS Nr. 25/2003 vom 16. Juli 2003. 
 
 

Anwendung in Baden-Württemberg 
 

(5) Das ARS Nr. 07/2012 und damit die Richtlinie für Entwurf und Ausbildung von 

Brückenbauwerken an Kreuzungen zwischen Strecken einer Eisenbahn des Bun-

des und Bundesfernstraßen, Stand 07/2012 sind unter Beachtung der im Ab-

schnitt (3) dieses Schreibens dargestellten Änderung im Geschäftsbereich der 

Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes sowie im Geschäftsbereich der 

Landesstraßen in der Baulast des Landes ab sofort anzuwenden. 
 

(6) Den Stadt- und Landkreisen sowie den Gemeinden wird empfohlen, in ihrem Ge-

schäftsbereich das ARS Nr. 07/2012 unter Beachtung der im Abschnitt (3) dieses 

Schreibens dargestellten Änderung ebenfalls anzuwenden. Die Regierungspräsi-

dien werden gebeten, die Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden 

entsprechend zu informieren. 
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Schlussbestimmungen 

 

(7) Das Schreiben des Ministeriums für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg 

vom 29. September 2003 (Az. 66-3944.1/10) wird mit sofortiger Wirkung aufge-

hoben und aus der Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden-

Württemberg (LisRe-StB-BW) entfernt. 
 

(8) Dieses Schreiben wird entsprechend der VwV Re-StB BW vom 1. Juli 2008 in der 

LisRe-StB-BW im Internet- und Intranetangebot der Abteilung 9 des Regierungs-

präsidiums Tübingen, Landesstelle für Straßentechnik, und dort im Sachgebiet 05 

Brücken- und Ingenieurbau, Bereich 1, Verwaltung eingestellt. 
 
gez. Hollatz 
 


















